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1. Einleitung 
 
Die Multicont Revisions- und Treuhand Gesellschaft m.b.H. (im Folgenden „Multicont“) er-
stattet gemäß § 24 Abs. 1 A-QSG fristgerecht den folgenden Transparenzbericht für das 
Geschäftsjahr 2015. 
 
 
2. Rechtsform und Eigentumsverhältnisse 
 
Die Multicont ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die unter der Firmenbuchnum-
mer FN 121546w beim Handelsgericht Wien eingetragen ist.  
 
MMag. Dr. Michael Laminger ist alleiniger Gesellschafter der Multicont.  
 
 
3. Netzwerk 
 
§ 24 Abs. 1 Z 2 A-QSG verlangt für den Fall, dass eine Prüfungsgesellschaft einem Netz-
werk angehört, eine Beschreibung dieses Netzwerks einschließlich seiner rechtlichen und 
sonstigen Struktur. Die Multicont gehört keinem Netzwerk an. 
 
 
4. Leitungsstruktur 
 
Die Geschäftsführung der Multicont setzt sich aus folgenden Personen zusammen:  
 
MMag. Dr. Michael Laminger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Mag. Christian Loicht Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
MMag. Rainald Maurer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Mag. Franz Rauchbauer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
 
MMag. Rainald Maurer ist für den Bereich Steuerberatung und Mag. Franz Rauchbauer für 
die Bereiche Wirtschaftsprüfung und IT-Prüfung verantwortlich. Für die Qualitätssicherung 
ist Mag. Franz Rauchbauer verantwortlich.  
 
Jeder Geschäftsführer ist einzeln vertretungsbefugt. 
 



 
 
 
 

Multicont 
 
  

2 

 

5. Internes Qualitätskontrollsystem 
 
Die Multicont hat zur Aufrechterhaltung eines hochqualifizierten Leistungsstandards und zur 
Einhaltung der vom Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer vorgegebenen Mitgliedspflich-
ten und Qualitätsstandards ein Qualitätskontrollsystem eingeführt. Das Qualitätskontrollsys-
tem des Prüfungsbetriebes steht in Einklang mit der Richtlinie IWP/PG 7 zur Sicherung der 
Qualität von Prüfungsbetrieben.  
 
Das Qualitätskontrollsystem der Multicont setzt sich aus auftragsunabhängigen und auf-
tragsabhängigen Maßnahmen zusammen, die sowohl der Komplexität als auch dem Risiko-
gehalt der Prüfungsaufträge Rechnung tragen und einen hohen Grad an Qualität bei deren 
Abwicklung gewährleisten. Säulen dieses Qualitätskontrollsystems sind die Umsetzung des 
Vier-Augen-Prinzips im Rahmen der Durchführung einer Prüfung, im Bedarfsfall eine laufen-
de, von der Prüfung unabhängige Überwachung sowie die am Ende einer Prüfung vorge-
nommene Qualitätssicherung durch eine formelle und materielle Berichtskritik. Dieses Sys-
tem wird durch eine rigorose Überwachung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit er-
gänzt. 
 
 
5.1. Auftragsunabhängige Maßnahmen 
 
Auftragsunabhängige Maßnahmen beinhalten u.a.:  
 
-  Maßnahmen zur Einhaltung der Berufsgrundsätze wie Unabhängigkeit, Ver-

schwiegenheit, Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, Eigenverantwortlichkeit und berufs-
würdiges Verhalten, 

-  Regelungen zur internen Rotation,  
-  Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes, 
-  Maßnahmen zur Auftragsabwicklung einschließlich Auftragsdokumentation und Archi-

vierung der Arbeitspapiere, 
-  Regelungen zur Mitarbeiterentwicklung, insbesondere zur Aus- und Fortbildung der 

Mitarbeiter, 
-  Regelungen zur auftragsbegleitenden Qualitätssicherung sowie  
-  ein Maßnahmenpaket, das die laufende Überwachung der Prüfungsdurchführung, die 

formelle und materielle Berichtskritik sowie die Nachschau beinhaltet. 
 
 
5.2. Auftragsabhängige Maßnahmen 
 
Darüber hinaus sieht unser Qualitätskontrollsystem auftragsabhängige Maßnahmen vor, die 
die qualitativ hochwertige Abwicklung von Abschlussprüfungen, die durchgängige Einhaltung 
von Prüfungsstandards sowie unserer Qualitätssicherungsrichtlinien während der Planung, 
Durchführung, Überwachung, Dokumentation und Berichterstattung sicherstellen. 
 



 
 
 
 

Multicont 
 
  

3 

 

Zu den auftragsabhängigen Maßnahmen gehören: 
 
-  die Gesamtplanung unserer Aufträge, um den Personaleinsatz in quantitativer und 

qualitativer Hinsicht zu koordinieren und damit auch den Personalbedarf rechtzeitig 
feststellen zu können, 

-  Maßnahmen bei der Auftragsannahme und -fortführung (insbesondere Prüfung un-
serer Unabhängigkeit), 

-  Maßnahmen betreffend Planung und Durchführung der Prüfungen, um sicherzu-
stellen, dass die Planung und Strategie, der Ansatz und die Durchführung der erbrach-
ten Leistungen effizient sind und allen erforderlichen beruflichen und gesetzlichen 
Standards entsprechen und 

-  Durchsicht der Prüfungsergebnisse und -berichte sowie die formelle und materielle 
Berichtskritik nach dem Vier-Augen-Prinzip, um unabhängig und kompetent die fachli-
che und sachliche Richtigkeit sowie die Einhaltung der gesetzlichen, berufsrechtlichen 
und sonstigen Erfordernisse sicherzustellen. 

 
Um die Bedeutung der Einhaltung des Qualitätskontrollsystems zu unterstreichen, müssen 
unsere Mitarbeiter die Kenntnis und Anwendung dieser Richtlinien jährlich schriftlich bestäti-
gen. 
 
 
5.3. Sicherstellung der Wirksamkeit des Qualitätskontrollsystems 
 
Zur Sicherstellung der Wirksamkeit unseres Qualitätskontrollsystems wurde ein laufender 
Überwachungsprozess implementiert, durch den beurteilt wird, ob alle Elemente der Quali-
tätssicherung angemessen gestaltet sind und eingehalten werden. Außerdem wird eine 
stichprobenweise Nachschau durchgeführt, bei der ebenfalls die Einhaltung der vorgegebe-
nen Richtlinien und Standards überprüft wird. Dabei wird auch die Angemessenheit des 
Qualitätskontrollsystems überprüft und die erforderlichen Maßnahmen werden eingeleitet. 
 
Erklärung zur Wirksamkeit des internen Qualitätskontrollsystems: 
 
Das bestehende Qualitätskontrollsystem entspricht den gesetzlichen Anforderungen und ist 
geeignet, Qualitätsmängel zu erkennen und zu bereinigen, sodass dessen Wirksamkeit ge-
geben ist.  
 
 
6. Zuletzt durchgeführte Qualitätsprüfung im Sinne des A-QSG 
 
Die zuletzt durchgeführte Qualitätsprüfung im Sinne des A-QSG erfolgte durch die PwC 
Wirtschaftsprüfung GmbH. Die Prüfung fand, mit Unterbrechungen, im Zeitraum von Mai bis 
Juli 2013 statt und wurde am 19. Juli 2013 abgeschlossen. Sie umfasste das auftragsbezo-
gene und das auftragsunabhängige Qualitätskontrollsystem.  
 
Aufgrund des Berichts über die Prüfung des externen Qualitätsprüfers erteilte der Arbeits-
ausschuss für externe Qualitätsprüfungen der Multicont einen Bescheid gem. §§ 14 und 15 
A-QSG. Dieser Bescheid ist grundsätzlich bis zum 17. Dezember 2019 gültig. Unter der Vo-
raussetzung, dass die Multicont auch Unternehmen im Sinne von § 4 Abs. 1 A-QSG prüft, 
hat eine neuerliche externe Qualitätsprüfung so zu erfolgen, dass spätestens bis zum 
17. Dezember 2016 ein neuer Bescheid vorliegt. 
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7. Geprüfte Unternehmen von öffentlichem Interesse  
gem. § 4 Abs. 1 A-QSG 

 
Bei folgendem Unternehmen von öffentlichem Interesse gemäß § 4 Abs. 1 A-QSG hat die 
Multicont im Jahr 2015 eine gesetzliche Jahresabschlussprüfung durchgeführt:  
 
- Alpenbank Aktiengesellschaft, Innsbruck 
 
 
8. Erklärung zur Sicherstellung der Unabhängigkeit 
 
Maßnahmen im Vorfeld der Auftragsannahme bilden ein Kernstück unseres Qualitätskon-
trollsystems. 
 
Vor der Annahme neuer Klienten oder Aufträge beurteilen wir, ob gesetzliche Ausschlie-
ßungsgründe vorliegen, die Seriosität des Klienten gegeben ist, übermäßige Risiken mit der 
Auftragsannahme verbunden sind und unsere Unabhängigkeit gegeben ist.  
 
Zu den zentralen Maßnahmen hinsichtlich unserer Unabhängigkeit gehört auch die Schulung 
unserer Mitarbeiter in Bezug auf Unabhängigkeitserfordernisse. Nur wenn alle Mitarbeiter 
über unsere berufsrechtlichen Unabhängigkeitsgrundsätze informiert sind, ist auch gewähr-
leistet, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen können, die Geschäftsführung auf Unab-
hängigkeitsgefährdungen aufmerksam zu machen. Neue Mitarbeiter werden unmittelbar 
nach ihrer Einstellung hinsichtlich der Bedeutung der Berufsgrundsätze, insbesondere der 
Unabhängigkeit bei der beruflichen Tätigkeit, informiert.  
 
Einmal jährlich vor Beginn der Prüfungssaison bzw. erstmals bei der Einstellung holen wir 
von allen Prüfern schriftliche Bestätigungen ihrer (persönlichen) Unabhängigkeit gegenüber 
den zu prüfenden Unternehmen und deren leitendem Personal ein. Dabei werden den Prü-
fern Listen der Klienten vorgelegt.  

Weiters werden im Zuge der Prüfungsplanung von allen für das Prüfungsteam vorgesehe-
nen Mitarbeitern Bestätigungen eingeholt, dass keine Unabhängigkeitsgefährdungen vorlie-
gen. 
 
Zusätzlich wird die Wirksamkeit der Qualitätssicherungsmaßnahmen durch die Geschäfts-
führung überprüft. 
 
Erklärung zur Überprüfung der Unabhängigkeit 
 
Aufgrund der eingeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen hat auch für das Geschäftsjahr 
2015 eine interne Überprüfung der Einhaltung der Unabhängigkeitsanforderungen durch die 
Geschäftsführung stattgefunden. Dabei wurde die Einhaltung der Regelungen hinsichtlich 
der Unabhängigkeit bestätigt. 
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